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Stadtverwaltung Mügeln, Rathaus, Markt 1, 04769 Mügeln
E-Mail: Rathaus@stadtmuegeln.de · Internet: www.stadt-muegeln.de
Telefon (034362) 4100 · Telefax (034362) 41046

Stadtverwaltung
Montag geschlossen
Dienstag 9–12 und 13–16.30 Uhr
Mittwoch geschlossen (Termine nach Vereinbarung)
Donnerstag 9–12 und 13–18 Uhr
Freitag 9–11.30 Uhr

Stadtbibliothek im Rathaus,Telefon 41031 Neue Öffnungszeiten
Di 10–13 Uhr und 15–18 Uhr, Do 10–12 Uhr und 13–18 Uhr
Heimatmuseum Sa und So 14.00–17.00 Uhr und nach Vereinbarung

Bankverbindungen Stadtverwaltung Mügeln
Sparkasse Leipzig: IBAN: DE46 8605 5592 1520 0037 37

BIC:WELADE8LXXX
VB Riesa: IBAN: DE09 8509 4984 0135 2116 05

BIC: GENODEF1RIE
DKB Leipzig: IBAN: DE67 1203 0000 0001 3072 63

BIC: BYLADEM1001
Gläubiger ID DE 92 ZZZ 00000 116168

Abwasserzweckverband „Oberes Döllnitztal“
Mügelner Landstraße 4, Glossen
Frau Haubold: Telefon (034362) 238410, e.haubold@azvmuegeln.de,
Herr Wache: Telefon (034362) 238412, th.wache@azvmuegeln.de,
Fax: (034362) 238414, Mo geschlossen (Termine nach Vereinbarung),
Di 9–12 und 14–16.30 Uhr, Mi geschlossen (Termine nach Vereinbarung),
Do 9–12 und 14–18 Uhr, Fr 9–12 Uhr

Verwaltung städtischerWohnungen HWV GmbH Döbeln
Reparatur-Tel. (03431) 6511 Sprechzeit Büro Mügeln:Do 16–17.30 Uhr

Stadtbad 32404 Sportplatz 32202

Ev.-Luth. Kirchgemeinde Oschatzer Land, 04758 Oschatz, Kirchplatz 2,
Telefon: (03435) 920462, Fax (03435) 987612, E-Mail: kg.oschatzer-
land@evlks.de, Di 9–12 und 14–16 Uhr, Do 9–12 und 14–17.30 Uhr,
Fr 9–12 Uhr
Friedhofsverwaltung, 04779 Wermsdorf, Clara-Zetkin-Str. 18, Telefon:
(034364) 87888 und 87889, Fax: (034364)5 23 84, E-Mail: friedhofsver-
waltung.oschatzer-land@evlks.de, Di 9–12 Uhr, Do 14–17 Uhr und nach
telefonischer Vereinbarung
In Bestattungsangelegenheiten wenden Sie sich bitte an:
Herrn Fleischer unter Telefon: (0176)21 44 64 08

Sprechzeiten der Krankenkassen:
KKHHerr Klömich, Fr.-Mehring-Straße 15, Di 13–18 Uhr, KKH-Briefkasten,
www.kkh.de

Post-Agentur imKinder-undJugendmode-GeschäftKerstinUnger,Dr.-
Friedrichs-Straße 18: Mo–Fr 9.00–17.00 Uhr, Sa 9.00–11.00 Uhr
BestattungenReginaJacob:Dr.-Friedrichs-Straße52,Mügeln,Tel.32516
Bestattungshaus Katscher: E.-Thälmann-Straße 13, Mügeln, Tel. 44258
Heizung/Sanitär-Störungsdienst Wochenendbereitschaft der Ausbau
Mügeln GmbH nur über Funktelefon (0172) 3744166
Haustechnik Mügeln, A. Baumert über Funktelefon (0175) 1710756

ENVIA Störungsmeldung Strom (kostenfrei): (0800) 2305070
Störungsmeldung Erdgas (kostenfrei): (0800) 2200922
MITGAS Störungsmeldung (kostenfrei): (0800) 2200922 – 24 Stunden
OEWA Notfall-Telefon: (03431) 655700 – 24 Stunden
Elektro-Notdienst – Zentrale Service-Nummer (01805) 232422

BEREITSCHAFTSDIENSTEVorwahl-Nummern für Oschatz 03435,
Dahlen/Calbitz 034361, Wermsdorf 034364, Mügeln 034362, Strehla
035264, Riesa 03525

ÄRZTLICHER NOTFALLDIENST Ärztlicher Notdienst außerhalb der
Praxisöffnungszeiten unter der bundeseinheitlichen und kostenfreien
Nummer 116117 zu erreichen (www.116117info.de)

APOTHEKEN–DerNotdienstbeginntum8.00Uhrundendetamdarauf-
folgendenTag um 8.00 Uhr
10. 4. Linden-Apotheke Oschatz, Telefon 9886620
11. 4. Stadt-Apotheke Riesa, Telefon 50110
17. 4. Elb-Apotheke Nünchritz, Telefon 54355

Löwen-Apotheke Dahlen, Telefon 50015
18. 4. Apotheke am Heideberg Riesa, Telefon 730570
24. 4. Galeria-Apotheke Riesa, Telefon 657965
25. 4. Löwen-Apotheke Oschatz, Telefon 920230
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Polizeiposten Mügeln
Hackstraße 4a, 04769 Mügeln

Sprechzeiten:
Dienstag 10.00–14.00 Uhr,
Donnerstag 13.00–18.00 Uhr

(01 62) 2 35 37 24 – Herr Hofmann
(01 73) 9 61 84 87 – Herr Hermann

Polizeirevier Oschatz 03435/6500
Polizei-Notruf 110

Rettungsdienst und Feuerwehr 112
Notarzt (Rettungsleitstelle) 0341/550044000

Wichtiges im Überblick

Bekanntmachungen

Der Stadtrat der Stadt Mügeln hat in seiner Sit-
zung am 25. 3. 2021 folgende Beschlüsse ge-
fasst:
Beschluss Nr. 05-21
Beschluss über die Errichtung und den Betrieb einer Solaran-
lageaufdemGebäudeFlurstück29/2und29/4GemarkungGlos-
sen (Lage: Bauhof Glossen)
Der Stadtrat der Stadt Mügeln beschließt die Errichtung und den
Betrieb einer Solaranlage auf dem Gebäude des Bauhofgeländes
der Stadt Mügeln (Flurstück 29/2 und 29/4, Gemarkung Glossen)
durchdieGRÜNSTROMMAHLIS2UG(haftungsbeschränkt),Bahn-
hofstraße 16A, 04779 Wermsdorf / OT Mahlis.
Anlage: Gestattungsvertrag

Beschluss Nr. 14-21
BeschlussüberdieErmächtigungdesBürgermeisterszurUnter-
zeichungdesstädtebaulichenVertrageszurAufstellungB-Plan
„SondergebietWindenergie Ablaß 2021“

Der Stadtrat der Stadt Mügeln beschließt, den Bürgermeister zur
UnterzeichnungderStädtebaulichenVereinbarunggemäß§11Abs.
1 BauGB mit der Windpark Ablaß GmbH & Co. KG und der Wind-
kraft Mügeln-AblaßGmbH, zumZweck der Aufstelllung des Bebau-
ungsplanes„SondergebietWindenergieAblaß2021“,zuermächtigen.
Anlage: Entwurf städtebauliche Vereinbarung

Beschluss Nr. 15-21
Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan „Sondergebiet
Windenergie Ablaß 2021“
Der Stadtrat der Stadt Mügeln beschließt die Aufstellung des
Bebauungsplanes „Sondergebiet Windenergie Ablaß 2021“.
Der räumlicheGeltungsbereichdeskünftigenBebauungsplanes„Son-
dergebiet Windenergie Ablaß 2021“ umfasst eine Fläche von ca.
247 ha und ist in der Anlage 1 grafisch dargestellt. Die Flurstücke
innerhalb des Geltungsbereiches werden in der Anlage 2 benannt.
Die Verwaltung wird beauftragt, den Aufstellungsbeschluss ortsüb-
lich bekannt zu machen.
Anlage 1: Lageplan Geltungsbereich B-Plan „Sondergebiet Wind-
energie Ablaß 2021“
Anlage 2: Übersicht Flurstücke im Geltungsbereich B-Plan „Son-
dergebiet Windenergie Ablaß 2021“
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Anlage 2
zum Aufstellungsbeschluss Nr. 15-21

Bebauungsplan „SondergebietWindenergie Ablaß 2021“

Flurstücke im räumlichen Geltungsbereich

Innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes „Sonder-
gebietWindenergie Ablaß 2021“ liegen die folgenden Grundstücke
der Gemarkungen Ablaß und Grauschwitz:

Gemarkung Ablaß:

voll einbezogen: 109/2,112/1,112/2,114,115,116/1,117/1,
117/3, 117/9, 118/1, 121, 122/1, 123/1,
123/3,124,125/4,125/5,126,127/1,128/1,
129/1, 132/1, 133, 134, 135, 136, 137,
138/1, 138/2, 138/3, 139, 140, 141, 142,
143,144,145,146,147,148,149,150,151,
152,153,154,155,156,157,158,159,160,
161, 162, 173, 175/8, 177, 178/1, 179, 180,
181

teilweise einbezogen: 109/1, 113, 172, 175/7, 204

Gemarkung Grauschwitz:

voll einbezogen: 129, 135, 136, 137, 138, 139, 140
teilweise einbezogen: 130, 134

Beschluss Nr. 16-21
Beschluss zur Satzung über die Festsetzung einer Verände-
rungssperre für den Bereich des Bebauungsplanes „Sonder-
gebietWindenergie Ablaß 2021“
Der Stadtrat der Stadt Mügeln beschließt gemäß § 4 der Säch-
sischen Gemeindeordnung und der §§ 14 und 16 Baugesetzbuch
die Satzung über die Festsetzung einer Veränderungssperre. Der
räumlicheGeltungsbereichderVeränderungssperreentsprichtdem
Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Sondergebiet Windener-
gie Ablaß 2021“.
Anlage 1: Satzung Veränderungssperre

Satzung
über eine Veränderungssperre für den Bereich des Bebau-

ungsplanes „SondergebietWindenergie Ablaß 2021“

Vorbemerkung

Die Stadt Mügeln beschließt gemäß § 4 der Sächsischen Gemein-
deordnung und der §§ 14 und 16 Baugesetzbuch am 25. 3. 2021
mitBeschlussNr.16-21, dieSatzungübereineVeränderungssperre
für den Bereich des Bebauungsplanes „SondergebietWindenergie
Ablaß 2021“.

§ 1 – zu sichernde Planung

Der Stadtrat der Stadt Mügeln hat am 25. 3. 2021 mit Beschluss Nr.
15-21 beschlossen, für den in § 2 bezeichneten Geltungsbereich
einen neuen B-Plan „Sondergebiet Windenergie Ablaß 2021“ auf-
zustellen. Zur Sicherung der Planung wird seitens des Stadtrates
für dieses Gebiet die Veränderungssperre erlassen.

§ 2 – räumlicher Geltungsbereich

Der räumliche Geltungsbereich der Veränderungssperre erstreckt
sich auf denGeltungsbereich desBebauungsplanes „Sondergebiet
Windenergie Ablaß 2021“. Dieser ist in der Karte, die als Anhang
zur Veränderungssperre Teil der Satzung ist, dargestellt. Innerhalb
desGeltungsbereiches dieser Satzung liegen die folgendenGrund-
stücke der Gemarkungen Ablaß und Grauschwitz:

Gemarkung Ablaß:

voll einbezogen: 109/2,112/1,112/2,114,115,116/1,117/1,
117/3, 117/9, 118/1, 121, 122/1, 123/1,
123/3,124,125/4,125/5,126,127/1,128/1,
129/1, 132/1, 133, 134, 135, 136, 137,
138/1, 138/2, 138/3, 139, 140, 141, 142,
143,144,145,146,147,148,149,150,151,
152,153,154,155,156,157,158,159,160,
161, 162, 173, 175/8, 177, 178/1, 179, 180,
181

15-21
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teilweise einbezogen: 109/1, 113, 172, 175/7,204

Gemarkung Grauschwitz:

voll einbezogen: 129, 135, 136, 137, 138, 139, 140
teilweise einbezogen: 130, 134

§ 3 – Rechtswirkungen der Vera ̈n̈derungssperre

1. ln dem von der Veränderungssperre betroffenen Gebiet dürfen

a) Vorhaben im Sinne des § 29 des Baugesetzbuches nicht durch-
geführt oder bauliche Anlagen nicht beseitigt werden; 

b) erhebliche oder wesentlich wertsteigernde Veränderungen
von Grundstücken und baulichen Anlagen, deren Verände-
rungen nicht genehmigungs-, zustimmungs oder anzeige-
pflichtig sind, nicht vorgenommen werden.

2. Wenn überwiegende öffentliche Belange nicht entgegenstehen,
kann von Absatz 1 eine Ausnahme zugelassen werden.

3. ln dem von der Veränderungssperre betroffenen Gebiet bedür-
fen Vereinbarungen, durch die ein schuldrechtliches Vertrags-
verhältnis über den Gebrauch oder die Nutzung eines Grund-
stücks, Gebäudes oder Gebäudeteils auf bestimmte Zeit von
mehr als einem Jahr begründet wird, – mit Ausnahme von Miet-
verträgen über die Nutzung von Wohnraum zu Wohnzwecken
– der Genehmigung der Gemeinde.
Die Genehmigung nach Satz 1 darf nur versagt werden, wenn
für die mit dem Rechtsvorgang bezweckte Nutzung eine Aus-
nahme nach Absatz 2 nicht erteilt werden könnte.

§ 4 – lnkrafttreten und Außerkrafttreten der Veränderungssperre

1. Die Veränderungssperre tritt am Tag nach der öffentlichen
Bekanntgabe in Kraft. Gemäß § 17 Abs. 1 BauGB tritt sie nach
Ablauf von zwei Jahren außer Kraft. Sie tritt in jedem Fall außer
Kraft, sobald und soweit die Bauleitplanung für den o. g. Gel-
tungsbereich rechtsverbindlich abgeschlossen ist.

2. Die Satzung über die Veränderungssperre kann vom Tage der

Bekanntmachung an im Rathaus der Stadt Mügeln, Markt 1,
04769 Mügeln, Bauamt Zimmer 4, während der Öffnungszeiten
von jedermann eingesehen werden. 
Eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 BauGB aufgeführten Ver-
fahrens- oder Formvorschriften, beim Zustandekommen der Sat-
zung über die Veränderungssperre, ist gem. § 215 BauGB unbe-
achtlich, wenn die Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens-
und Formvorschriften, nicht schriftlich innerhalb eines Jahres
seit der Bekanntmachung gegenüber der Stadt Mügeln, unter
Darlegung des Sachverhalts, geltend gemacht worden sind.
Auf die Vorschriften des § 18 Abs. 1 BauGB über die Geltend -
machung etwaiger Entschädigungsansprüche für einge-
tretene Vermögensnachteile durch die Veränderungssperre, die
Fälligkeit der Entschädigungsansprüche gem. § 18 Abs. 2
BauGB und die Erlöschung des Entschädigungsanspruchs
gem. § 18 Abs. 3 BauGB wird hingewiesen.

Johannes Ecke 
Bürgermeister
Stadt Mügeln

Mügeln, 26. 3. 2021 
Ort, Datum

Beschluss Nr. 17-21
Beschluss über den Verkauf von Flurstück 385/2, Gemarkung
Niedergoseln (Lage: An der Wassermühle)
Der Stadtrat der Stadt Mügeln beschließt den Verkauf von Flurstück
385/2 der Gemarkung Niedergoseln (Größe: 601 m2) zu einem Preis
von 1.202,00 € an die Haus- und Grundstücksgemeinschaft Däwe-
ritz, Karl-Stechele-Straße 19, 84489 Burghausen.
Anlage: Lageplan

Beschluss Nr. 18-21
Beschluss über die Vergabe zum Bauvorhaben Einbau Daten-
netz Grundschule Tintenklecks Altmügeln – Los Elektroinstal-
lationsarbeiten
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Einsätze:
FF Niedergoseln
Am 20. 3. 2021 in der Zeit von 19.08 Uhr bis 20.50 Uhr
Hilfeleistung bei der Rettung entlaufener Tiere
12 Personen im Einsatz

Freiwillige Feuerwehr
Neues für die Stadt und die Ortsteile

Das Ordnungsamt informiert:

Grünschnittsammelplatz Sornzig:
Aufgrund der Brückenbaumaßnahme zwischen Neubaderitz und
Sornzig (Hasenbach) und den damit verbundenen Verkehrsein-
schränkungen wird sich der gewohnte Sammelplatz für Grünschnitt

Der Stadtrat der Stadt Mügeln beschließt die Vergabe Los Elek-
troinstallationsarbeiten zum Bauvorhaben „Einbau Datennetz Grund-
schule Tintenklecks Altmügeln“ an die Firma Elektro-Teichmann,
Ernst-Thälmann-Str. 7, 04769 Mügeln, zu einem Angebotspreis von
– brutto – 60.898,65 €
Anlage: Angebotsauswertung/Vergabeempfehlung (IB Elektrotech-
nik, Dipl.-Ing. W. Voigt, 04720 Zschaitz-Ottewig)

Beschluss Nr. 19-21
Beschluss über die Kooperationsvereinbarung Aktionsraum
Oschatzer Land-Collmregion im Förderprogramm Sozialer
Zusammenhalt (SZP)
Der Stadtrat der Stadt Mügeln beschließt: 
• Die gemeinsame Be antragung von Fördermitteln im Förder -
programm (SZP) „Sozialer Zusammenhalt – Zusammenleben im
Quartier gemeinsam gestalten – SZP“ für die 7 Partnerkommu-
nen des Oschatzer Landes – Collmregion. (Cavertitz, Dahlen,
Liebschützberg, Mügeln, Naundorf, Oschatz und Wermsdorf ) 

• Die Kooperationsvereinbarung Oschatzer Land –Collmregion zur
Organisation der Zusammenarbeit bei Aufnahme der Region in
das Förderprogramm. 

Heimatpflege und Brauchtum

in diesem Jahr nicht in Sornzig, sondern auf dem Gelände der Bio-
Obst GmbH (am Silo, alte Tankstelle) in Baderitz befinden. Wir bit-
ten dies zu berücksichtigen.
Die Friedensstraße ist aufgrund einer am 6. 4. begonnenen Bau-
maßnahme voll gesperrt, in der Zeit der Grünschnittannahme ist
jedoch die Ein-/Durchfahrt zur Annahmestelle gewährleistet.

Wermsdorfer Straße:
Die Anwohner und Anlieger entlang der Wermsdorfer Straße ab
Höhe Abzweigung Volksgutweg möchten wir darauf hinweisen, dass
das Parken entlang und auf den Grünstreifen in Fahrtrichtung Orts-
inneres untersagt ist.

ACHTUNG! Die Post ändert den Standort 
des Briefkastens in Sornzig. Geplant ist der

Umbau für den 7. 4. 2021.
Künftig ist der Briefkasten an der kleinen

Grünfläche am Kloster in Sornzig zu finden.
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INTERESSANTES FÜR LESERATTEN

Die Bibliothek bleibt am Dienstag, 
dem 20. April 2021, vormittags aus 
technischen Gründen geschlossen. 
Am Nachmittag ist eine Ausleihe 
voraussichtlich wieder möglich. 

FF Mügeln
Am 27. 1. 2021 in der Zeit von 7.55 Uhr bis 8.20 Uhr 
in Ablaß, An der Döllnitz, Unterstützung Rettungsdienst, Abbruch
auf Anfahrt
11 Kameraden im Einsatz

Am 11. 2. 2021 in der Zeit von 8.46 Uhr bis 10.00 Uhr 
in Mügelner Landstraße Richtung Glossen, Verkehrsunfall mit ein-
geschlossener Person
9 Kameraden im Einsatz, 3 Kameraden im Gerätehaus

Am 20. 2. 2021 in der Zeit von 20.49 Uhr bis 00.00 Uhr 
in Mügeln Angerstraße, Heckenbrand parallel dazu Mügeln Esels-
gasse Brand Kleinbus
18 Kameraden im Einsatz, 3 Kameraden im Gerätehaus

Am 21. 2. 2021 in der Zeit von 01.13 Uhr bis 01.45 Uhr 
in Mügeln Eselsgasse, Ölspur
6 Kameraden im Einsatz, 5 Kameraden im Gerätehaus

Am 6. 3. 2021 in der Zeit von 19.35 Uhr bis 20.15 Uhr 
in Nebitzschen Seelitzer Straße, Tragehilfe für Rettungsdienst
6 Kameraden im Einsatz, 9 Kameraden im Gerätehaus

Am 20. 3. 2021 in der Zeit von 19.14 Uhr bis 20.15 Uhr 
auf S31 Abzweig Niedergoseln, Pferde auf Fahrbahn
8 Kameraden im Einsatz, 7 Kameraden im Gerätehaus

Am 24. 3. 2021 in der Zeit von 18.41 Uhr bis 19.15 Uhr 
in Mügeln, Am Biehler, unklare Rauchentwicklung
15 Kameraden im Einsatz, 5 Kameraden im Gerätehaus

„Das Bilderbuch ist das wichtigste 
frühkindliche Lehrbuch“
Auszug aus einem Interview mit Dr. med. Ulrich Fegeler, Kinder-
und Jugendarzt in Berlin-Spandau
Der Grundstein für eine erfolgreiche Bildungsbiografie wird früh gelegt.
Vor allem für die Entwicklung der sprachlichen Fähigkeiten sind die
ersten Lebensjahre maßgeblich. Herr Dr. Fegeler, Sie sagen: Stö-
rungen in der Entfaltung wichtiger Grundfähigkeiten – wie eben
auch der Sprachentwicklung – zeigen einen starken Bezug zum
sozioökonomischen Status. Woran erkennt man das? Gerade
bei der Schuleingangsuntersuchung merken wir Kinder- und Jugend-
ärzte diese Entwicklung: Etwa 20 % der Kinder zeigen in allen Belan-
gen eine unzureichende Entfaltung ihrer Fähigkeiten. Das zeigt sich
allen voran in ihrer kognitiven Entwicklung, der Sprachentwicklung
und in ihrem Sozialverhalten. Hinterlegen wir diese messbaren Para-
meter mit dem Bildungshintergrund der Familien, dann zeigt sich
ein direkter Zusammenhang zum sozioökonomischen Status der
Eltern. Das ist ein Alarmzeichen, denn diese Zahlen haben sich in
den letzten 15 Jahren nicht geändert. Diese Kinder sind schon sehr
früh auffällig in ihrem sozialen Verhalten: Sie sind oft unruhig, rea-
gieren aggressiv, haben Konzentrationsstörungen und können sich
häufig schlechter verbal artikulieren, schreien deswegen oft und
versuchen, sich durch Aggressivität durchzusetzen.
Woran merkt man eine solche Störung der Sprachentwicklung?
Wenn nun Kinder sehr spracharm aufwachsen, weniger mit ihnen
gesprochen wird, ihnen nicht vorgelesen wird und sie weniger erle-
ben, zeigt sich bei ihnen ein verminderter Wortschatz und sie machen

viele grammatische Fehler. Sie haben außerdem eine verringerte
Abstraktionsfähigkeit. Das zeigt sich im Schuleingangstest oft, wenn
die Kinder etwas malen sollen, eine hochkomplexe Form wie einen
Menschen, einen Baum oder ein Haus. Das entspricht dann ein-
fach nicht den Fähigkeiten, die ein Kind dieses Alters haben soll-
te. Die Kitas merken diese Entwicklung schon früh und fordern vom
Kinder- und Jugendarzt eine Überweisung zum Logopäden. Ich
halte das für den falschen Weg. Einer generellen Spracharmut kann
ich nicht entgegenwirken mit zwei mal 45 Minuten Therapie in der
Woche, wenn das Kind die restlichen über 10.000 Minuten in sei-
ner wenig sprachanregenden Umgebung verbringt. Diese Kinder
wachsen generell in einer stimulationsarmen Umgebung auf, sie
brauchen einfach viel mehr Anregung.
Welche Konsequenzen hat eine solche Entwicklung für die Kin-
der – auch am Übergang von der Kita zur Schule?
Eine dramatische! Unser Gehirn macht in den ersten drei Lebens-
jahren eine beachtliche Entwicklung durch: Es kommt zu einer über-
schießenden Vernetzung der Hirnzellen, der Neuronen. Dieser Pro-
zess des „Synapsen-Overshootings“ ist mit Ende des dritten
Lebensjahres zu 80 Prozent abgeschlossen. Je mehr Input (Anre-
gung) das Gehirn erfährt, umso mehr festigen sich die Verbin-
dungswege zwischen den Synapsen, die oft gebraucht werden.
Etwa ab Beginn der Pubertät kommt es dann zu einer Rückbildung
der neuronalen Verbindungswege und ihrer Synapsen, die wenig
in Anspruch genommen wurden. Das Hirn passt sich dadurch opti-
mal an die Verarbeitungserfordernisse an. Das heißt aber auch im
Umkehrschluss, dass bis dato nur wenig beanspruchte zerebrale
Areale auch kaum mehr neu aufgebaut werden können bzw. nur
mit einem sehr großen Aufwand. Kurz: Solche Kinder werden nie
das volle Potenzial entfalten, welches ursprünglich angelegt wor-
den war. Dieses Phänomen ist tatsächlich in volumetrischen Mes-
sungen bestimmter Hirnzentren darstellbar. Es gibt hier einige aus-
sagekräftige Studien, auch solche, die die Gehirnentwicklung in
Beziehung zum sozio-ökonomischen Hintergrund der untersuch-
ten Kinder setzen. Die Ergebnisse einer dieser Studien waren so
eklatant, dass Kimberly Noble von der Columbia University, die an
der Studie mitarbeitete, sich zu der Bemerkung hat hinreißen las-
sen: ,Zeigen Sie mir einen Scan eines Gehirns, geben Sie mir Alter
und Geschlecht des Kindes, und ich kann Ihnen anhand der Volu-
mina bestimmter Zentren sagen, was die Eltern verdienen und wie
der Bildungshintergrund der Familie aussieht.‘ Und diese frühkindliche
Entwicklung hat Auswirkungen auf den weiteren Lebensweg. Kin-
der, die zu wenig Anregung erfahren haben, sind oft verhaltens-
auffällig, brechen später öfter die Schule ab und haben auch in
ihrem weiteren Bildungsweg mehr Schwierigkeiten.
Wie können außerschulische Angebote kultureller Bildung die-
ser Entwicklung entgegenwirken und das Erlernen der Spra-
che fördern?
Ich bin dankbar für jedes Angebot, dass dieser Zielgruppe mehr
Anregungen bietet. Es geht hier weniger darum, eine zweite Fremd-
sprache zu lernen, sondern es geht um die frühe Stimulation der
uns angeborenen Fähigkeiten, die so gut wie jedes Kind hat. Es
geht ums liebevolle Eingehen auf die Bedürfnisse der Kinder, bewuss-
tes miteinander Sprechen, um das Vorlesen von Büchern, Spa-
zierengehen und die Welt entdecken, um kleine Abenteuer des All-
tags, sich neue Welten erschließen – egal ob Bibliothek, Museum
oder Theater. Ich sage immer: Das Bilderbuch ist das wichtigste
frühkindliche Lehrbuch! 
Wir danken „Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung“ – Ein Ser-
vice des Bundesministeriums für Bildung und Forschung für die
freundliche Genehmigung zum Abdruck. Auf dessen Homepage fin-
den Sie das vollständige Interview.

Aus dem Vereinsleben

Liebe Einwohner von Mügeln und den Orts teilen, die aktuelle Coro-
nasituation gestattet unserem Verein nicht, das schon traditionelle
Walpurgisfeuer am 30. April auf dem Anger durchzuführen. Die
sächsische Coronaschutzverordnung mit den geltenden Hygiene-
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Sonstiges

Bekanntmachung 
des Landratsamtes Nordsachsen nach § 5
des Gesetzes über die Umweltverträglich -
keitsprüfung (UVPG) für das Vorhaben „Plan
nach § 41 FlurbG“ der Teilnehmergemein-
schaft Glossen

Die Teilnehmergemeinschaft Glossen beim Landratsamt Nord-
sachsen (Dr.-Belian-Str. 5,  04838 Eilenburg) hat gemäß § 41 Absatz
1 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) vom 16. März 1976 (BGBl. I S.
546), das zuletzt durch Artikel 17 des Gesetzes vom 19. De-
zember 2008 (BGBl. I S. 2794) geändert worden ist, den Wege- 
und Gewässerplan mit landschaftspflegerischen Begleitplan (Plan
nach § 41 FlurbG) für das Flurbereinigungsverfahren Glossen geän-
dert. 

Die Zuständigkeit der Teilnehmergemeinschaft ergibt sich aus § 18
Absatz 2 FlurbG in Verbindung mit § 2 des Gesetzes zur Ausfüh-
rung des Flurbereinigungsgesetzes und zur Bestimmung von
Zuständigkeiten nach dem Landwirtschaftsanpassungsgesetz
(AGFlurbG) vom 15. Juli 1994 (SächsGVBl. S. 1429), das zuletzt
durch Artikel 72 des Gesetzes vom 29. Januar 2008 (SächsGVBl.
S.138) geändert worden ist.

Das Landratsamt Nordsachsen ist als obere Flurbereinigungsbe-
hörde gemäß § 41 Absatz 3 und 4 FlurbG in Verbindung mit § 1
Absatz 2 AGFlurbG die für die Feststellung und Genehmigung des
Plans nach § 41 FlurbG zuständige Behörde. 

Der Bau von gemeinschaftlichen und öffentlichen Anlagen im Sinne
des Flurbereinigungsgesetzes ist ein Vorhaben nach Anlage 1, Num-
mer 16.1 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung
(UVPG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Februar 2010
(BGBl. I S. 94), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 3.
Dezember 2020 (BGBl. I S. 2694) geändert worden ist.

Die von der Teilnehmergemeinschaft Glossen vorgelegten, ent-
scheidungserheblichen Unterlagen wurden gemäß § 9 Abs. 3 UVPG
einer allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalls unterzogen. Diese ergab,
dass von dem Vorhaben keine erheblichen nachteiligen Umwelt-
auswirkungen zu erwarten sind und es daher keiner Umweltver-
träglichkeitsprüfung bedarf. 

Eine Umweltverträglichkeitsprüfung ist insbesondere aufgrund der
Merkmale des Vorhabens, seines Standortes und dem geringen
Ausmaß seiner Auswirkungen nicht erforderlich.

Maßgebend für diese Einschätzung war dabei insbesondere:
– Der Zweck der Ländlichen Neuordnung erfordert die Herstellung
der beantragten Anlagen. Die Maßnahmen des Plans nach § 41
FlurbG mit landschaftspflegerischem Begleitplan, genehmigt am
19. Juni 2009 mit dem 1. Nachtrag vom 10. September  2013 und
dem vorliegenden 2. Nachtrag dienen der Verbesserung der Arbeits-
und Lebensverhältnisse sowie der Agrarstruktur.

– Der 2. Nachtrag umfasst das gesamte Flurbereinigungsgebiet.
Es fallen ursprünglich geplante Maßnahmen  weg und es kom-
men  neue Maßnahmen hinzu:

• Im Bereich Wegebau entfallen: 1420 m Asphaltbauweise, 630 m
Pflasterbauweise, 260 m Schotterbauweise, hinzu kommt: ein
Wegneubau 135 m Asphaltbauweise. 

• Im Bereich der Pflanzmaßnahmen entfallen: 3170 m Wegseiten-
und Lückenbepflanzungen, hinzu kommen: 3525 m² Hecken und
Flächenpflanzung sowie 115 m Wegseitenpflanzung. 

• Es entfallen 3 innerörtliche Abrissmaßnahmen (mangels Eigen-
tümerzustimmung). 

– Die Ländliche Neuordnung Glossen ist nicht mit erheblichen und
nachhaltigen Auswirkungen auf die Umwelt gem. UVPG verbunden:

• da im Zuge des  zweiten Nachtrags mehrere Wegebaumaßnahmen
entfallen, während eine hinzukommt, das führt in der Summe zur
Verringerung der ursprünglichen Anzahl geplanter Eingriffe.

• da es im Zuge der geplanten Änderungen am Plan der gemein-
schaftlichen und öffentlichen Anlagen der TG Glossen nicht zum
Erreichen UVP-pflichtiger Größenmerkmale kommt.  

• da Bereiche besonderer Schutzkategorien nicht betroffen sind. 
• da die Planungen der Teilnehmergemeinschaft Glossen mit den
Erhaltungszielen von Natur und Landschaft vereinbar sind und
keine vermeidbaren Beeinträchtigungen verursachen.

• da für das Gesamtverfahren auch mit dem 2. Nachtrag zum Plan
nach § 41 FlurbG eine ausreichende Kompensation der unver-
meidbaren Eingriffe besteht. 

Diese Feststellung ist gemäß § 5 Abs. 3 Satz 1 UVPG nicht selb-
ständig anfechtbar. 

Eilenburg, den 25. Februar 2021

gez. Wirsching
Amtsleiter 
Amt für Ländliche Neuordnung

Lebensmittelüberwachungs- 
und Veterinäramt des 
Landkreises Nordsachsen
Vollzug des Tiergesundheitsgesetzes (Tier-
GesG) und der Verordnung zum Schutz
gegen die Geflügelpest (Geflügelpest-Verordnung)

Allgemeinverfügung des Landkreises Nordsachsen zur Fest-
legung eines Beobachtungsgebietes und Anordnung von
Schutzmaßnahmen in diesem Beobachtungsgebiet nach Aus-
bruch der aviären Influenza in einer Geflügelhaltung in Döbeln
OT Pischwitz im Landkreis Mittelsachsen

Das Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt des Landkrei-
ses Nordsachsen (LÜVA Nordsachsen) erlässt aufgrund der §§ 6,
24, 37 und 38 des TierGesG i. V. m. § 1 Abs. 2 Sächsisches Aus-
führungsgesetz zum Tiergesundheitsgesetz (SächsAGTierGesG)
i. V. m. §§ 27 ff. Geflügelpest-Verordnung die nachfolgende 

Allgemeinverfügung:

1. Der Ausbruch der Geflügelpest in einem Geflügelbestand in 04720
Döbeln OT Pischwitz wurde am 26. 3. 2021 amtlich festgestellt
und um den betroffenen Standort mit sofortiger Wirkung ein Beob-
achtungsgebiet mit einem Radius von mindestens 10 km fest-
gelegt.

2. Folgende Gebiete werden zum Beobachtungsgebiet erklärt:
die Gemeinde Mügeln mit den Ortsteilen Gaudlitz, Lichteneichen,
Sornzig und Zävertitz.

3. Das LÜVA Nordsachsen fü̈hrt in den innerhalb des Beobach-
tungsgebietes liegenden Beständen, in welchen Vögel zu Erwerbs-
zwecken gehalten werden, Untersuchungen über den Verbleib
von gehaltenen Vögeln, Fleisch von Geflügel, Eiern, tierischen
Nebenprodukten und Futtermitteln durch.

4. Für das in Ziffer 2 genannte Beobachtungsgebiet gilt weiterhin
Folgendes:

4.1. Jeder, der in dem in Ziffer 2 genannten Gebiet Geflügel (Hüh-
ner, Enten, Gänse, Fasane, Perlhühner, Rebhühner, Trut-

schutzbestimmungen ermöglicht keine sichere
Planung und Vorbereitung dieser Veranstal-
tung. Wir hoffen auf Ihr Verständnis für die  Absage.
Noch offen ist auch, ob im Juni diesen Jahres
das geplante Kirschkuchenessen nach histori-
schem Vorbild gemeinsam mit dem Heimatver-
ein „Mogelin“ und dem Anglerverein „Am Krebsbach“ stattfinden
kann. Bleiben Sie gesund!

Bernd Brink, Vorsitzender
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hühner, Wachteln oder Laufvögel) und andere Vögel hält,
hat dies unverzüglich unter Angabe seines Namens, seiner
Anschrift und der Art und Anzahl des Geflügels, der Nut-
zungsart und des jeweiligen Standortes sowie die Anzahl
der verendeten gehaltenen Vögel sowie jede Änderung der
Haltung beim LÜVA Nordsachsen anzuzeigen.

4.2. Wer Geflügel (gemäß Ziffer 4.1.) hält, hat das Geflügel in
geschlossenen Ställen oder unter einer Schutzvorrichtung,
die aus einer überstehenden, nach oben gegen Einträge
gesicherten dichten Abdeckung und mit einer gegen das
Eindringen von Wildvögeln gesicherten Seitenbegrenzung
bestehen muss, zu halten.

4.3. Gehaltene Vögel (= Geflügel nach Ziffer 4.1. oder in Gefan-
genschaft gehaltene Vögel anderer Arten), frisches Fleisch
von Geflügel und Federwild, Eier sowie von Geflügel und
Federwild stammende sonstige Erzeugnisse sowie tierische
Nebenprodukte dürfen weder in einen noch aus einem Bestand
verbracht werden.

4.4. Gehaltene Vögel (gemäß Ziffer 4.1) dürfen nicht zur Aufsto-
ckung des Wildvogelbestands freigelassen werden.

4.5. Die Durchführung von Geflügelausstellungen, Geflügel-
märkten oder Veranstaltungen ähnlicher Art ist verboten.

4.6. Halter von Vögeln haben sicherzustellen, dass die Ställe oder
die sonstigen Standorte des Geflügels von betriebsfremden
Personen nur mit betriebseigener Schutzkleidung oder Ein-
wegkleidung betreten werden und dass diese Personen die
Schutz- oder Einwegkleidung nach Verlassen des Stalles
oder sonstigen Standorts des Geflügels unverzüglich  ablegen.

Abbildung 1: Geflügelpest-Beobachtungsgebiet – die lilafarbene Linie entspricht der Beobachtungsgebietsgrenze

4.7. Im Beobachtungsgebiet nach Ziffer 2. darf Federwild nur mit
Genehmigung oder auf Anordnung durch das LÜVA Nord-
sachsen gejagt werden.

4.8. Transportfahrzeuge und Behälter, mit denen gehaltene
Vögel, frisches Fleisch von Geflügel, tierische Nebenpro-
dukte von Geflügel, Futtermittel oder sonstige Materialien,
die Träger des hochpathogenen aviären Influenzavirus sein
können, befördert worden sind, sowie Fahrzeuge, mit denen
ein Bestand mit gehaltenen Vögeln befahren worden ist, sind
unverzüglich nach jeder Beförderung nach näherer Anwei-
sung der zuständigen Behörde zu reinigen und zu desinfi-
zieren.

5. Die Genehmigung von Ausnahmen ist beim LÜVA Nordsachsen
schriftlich zu beantragen. 

6. Im öffentlichen Interesse wird die sofortige Vollziehung der Maß-
nahmen unter Ziffer 3 und 4 gemäß § 80 Absatz 2 Nummer 4
Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) angeordnet. 

7. Für diese Allgemeinverfügung werden keine Kosten erhoben. 

8. Die Allgemeinverfügung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung
in Kraft.

Diese Allgemeinverfügung ist nebst Begründung gemäß der Bekannt-
machungssatzung des Landkreises zunächst als Notbekanntma-
chung in der Veröffentlichung auf der Internetseite des Landkreises
Nordsachsen (www.landkreis·nordsachsen.de) unter der Rubrik „Ak-
tuelles“ einzusehen .
Des Weiteren ist diese Allgemeinverfügung in den Aushängekäs-
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ten am Sitz des Landratsamtes Torgau, Schloßstraße 27, 04860
Torgau, sowie den Verwaltungsstandorten Delitzsch, Richard-Wag-
ner-Str. 7a, 04509 Delitzsch, Eilenburg, Dr.-Belian-Straße 5, 04838
Eilenburg und Oschatz, Friedrich-Naumann-Promenade 9, 04758
Oschatz einzusehen.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid des Landratsamtes Nordsachsen kann inner-
halb eines Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Nieder-
schrift Widerspruch erhoben werden beim Landratsamt Nordsach-
sen, Schloßstraße 27 in 04860 Torgau oder den Außenstellen 

Südring 17, 04860 Torgau, 
Fischerstraße 26, 04860 Torgau, 

Richard-Wagner-Straße 7a und 7b, 04509 Delitzsch, 
Dr.-Belian-Straße 1, 4 und 5, 04838 Eilenburg, 

Friedrich-Naumann-Promenade 9, 04758 Oschatz. 

Die Schriftform kann durch die elektronische Form ersetzt werden.
Der elektronischen Form genügt ein Dokument, das mit einer qua-
lifizierten elektronischen Signatur versehen ist und an die Adresse
eu.dlr®lra-nordsachsen.de gesendet wird. 
Die Schriftform kann auch ersetzt werden durch die Versendung
eines elektronischen Dokuments mit der Versandart nach § 5 Abs.
5 des De-Mail-Gesetzes. Die De-Mail-Adresse lautet: poststelle®lra-
nordsachsen.de-mail.de. 

Delitzsch, den 29. März 2021

Hochachtungsvoll

i.A.

Dr. Hüller-Krah 
Sachgebietsleiterin Tiergesundheit, Tierschutz, Tierarzneimittel-
überwachung

Hinweis:
Soweit die sofortige Vollziehung angeordnet ist oder die Anordnung
kraft Gesetzes sofort vollziehbar ist, haben Widerspruch und Klage
gegen diese Anordnung keine aufschiebende Wirkung. Eine ganz
oder teilweise Wiederherstellung bzw. Anordnung der aufschiebenden
Wirkung kann aufgrund eines in schriftlicher oder elektronischer
Form oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten gestellten Antra-
ges bei dem Verwaltungsgericht Leipzig, Rathenaustraße 40, 04179
Leipzig, erfolgen. Die elektronische Erhebung des Antrages ist nach
Maßgabe des § 55 a der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) sowie
der Elektronischer-Rechtsverkehr- Verordnung (ERVV) in der jeweils
geltenden Fassung möglich.

Begründung:

I. 
Mit dem Befund VL-2021 /21487 der Landesuntersuchungsanstalt
für das Gesundheits- und Veterinärwesen des Freistaates Sachsen
(LUA) vom 25. 3. 2021 wurde bei Hühnern aus einer Geflügelhal-
tung in der Gemeinde Döbeln, OT Pischwitz in der Folge eines auf-
fälligen Verlustgeschehens aviäres Influenza A-Virus, Suptyp H5
nachgewiesen. Damit wurde für den Bestand der Verdacht auf Ge-
flügelpest amtlich festgestellt. 
Der Bestätigungsbefund 2021-00723 vom 26. 3. 2021 des Fried-
rich-Löffler-lnstituts (FLI), Bundesforschungsinstitut für Tierge-
sundheit und Nationales Referenzlabor für Aviäre Influenza/Ge-
flügelpest, erbrachte den Befund hochpathogenes Influenza A Virus
Subtyp H5N8.

II. 
Das Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt des Landkrei-
ses Nordsachsen ist für den Erlass dieser Allgemeinverfügung gemäß
§ 24 Abs. 1 TierGesG i.V.m. § 1 Abs. 2 Sächsisches Ausführungs-
gesetz zum Tiergesundheitsgesetz (SächsAGTierGesG) sachlich
und gemäß § 1 des Gesetzes zur Regelung des Verwaltungsver-
fahrens- und des Verwaltungszustellungsrechts für den Freistaat

Sachsen (SächsVwVfZG) i. V. m. § 3 Abs. 1 Nr. 1 Verwaltungsver-
fahrensgesetz (VwVfG) örtlich zuständig.

Das Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt des Landkrei-
ses Nordsachsen wurde durch den Landkreis Mittelsachsen über
die amtliche Feststellung des Ausbruchs der Geflügelpest bei einem
Geflügelbestand in Döbeln, OT Pischwitz informiert.

Bei einem Ausbruch der Geflügelpest müssen unverzüglich strikte
und umfassende Maßnahmen ergriffen werden, um eine Ausbrei-
tung des Erregers zu verhindern. Der Erreger der Geflügelpest ist
sehr leicht übertragbar und relativ widerstandsfähig in flüssigen Medien
(z. B. Kot). Er stellt somit eine ernste Bedrohung der gesamten Ge -
flügelbestände dar. Der Landwirtschaft und der Fleischwirtschaft
entstehen bei einem Ausbruch der Geflügelpest mittelbar in der
ganzen Region erhebliche wirtschaftliche Verluste. Auch andere Wirt-
schaftsbereiche sowie der freie Personenverkehr können durch Sperr-
maßnahmen erheblich beeinträchtigt werden. Diese Auswirkungen
eines Seuchenausbruches gilt es zu verhindern oder auf ein Mini-
mum zu reduzieren.

Das Geflügelpestvirus ist außerdem ein potentieller Zoonose-Er -
reger. Für den Menschen pathogene Mutationen können zu Erkran-
kungen mit unterschiedlichen Schweregraden bei Menschen  führen.

Die amtliche Anordnung in Form der Allgemeinverfügung richtet
sich an Halter von Vögeln und damit verantwortliche Personen im
genannten Beobachtungsgebiet sowie an Jagdausübungsberech-
tigte im Beobachtungsgebiet.

Mit dem unter I. genannten Nachweis ist der Ausbruch der Ge -
flügelpest amtlich festzustellen und die zuständige Behörde hat die
Seuchenbekämpfung aufzunehmen.

1. 
Die genannten Maßnahmen begründen sich in den §§ 27 ff. der
Geflügelpest-Verordnung und in der Verordnung zum Schutz vor
Verschleppung von Tierseuchen im Viehverkehr (Viehverkehrsver-
ordnung).

Zu 1./2.: 
Gemäß § 27 Absatz 1 der Geflügelpest-Verordnung legt die zustän-
dige Behörde um den jeweiligen Bestand ein Beobachtungsgebiet
fest, wenn die Geflügelpest bei einem gehaltenen Vogel amtlich
festgestellt ist. Hierbei berücksichtigt die zuständige Behörde die
mögliche Weiterverbreitung des Geflügelpestvirus, Strukturen des
Handels und der örtlichen Haltung von Tieren empfänglicher Arten,
das Vorhandensein von Schlachtstätten und Verarbeitungsbetrie-
ben für Material der Kategorie 1 oder 2 nach Art. 13 der Verordnung
(EG) Nr. 106912009, natürliche Grenzen, Überwachungsmöglich-
keiten sowie die Ergebnisse der durchgeführten epidemiologischen
Untersuchung. Der Radius des Beobachtungsgebietes beträgt min-
destens 10 Kilometer um den Ausbruchsort.

Zu 3.:
Gemäß § 27 Abs. 3 i. V.  m.  § 21 Abs. 4 Nr. 2 Buchstabe a der Geflü-
gelpest-Verordnung sind diese Untersuchungen in Beständen, die
Vögel zu Erwerbszwecken halten, durchzuführen.

Zu 4.1.:
Gemäß § 26 Abs. 1.Satz 1 der Viehverkehrsverordnung i. V. m § 2
der Geflügelpest-Verordnung haben Geflügelhalter unverzüglich die
Geflügelhaltung und die Anzahl der gehaltenen Tiere unter Anga-
be ihrer Haltungsform (Freiland- bzw. Stallhaltung) der zuständigen
Behörde anzuzeigen.

Die aktuellen Bestandszahlen, Standorte und Verendungen von gehal-
tenen Vögeln im Beobachtungsgebiet sind dem LÜVA gemäß § 27
Absatz 3 i. V. m. § 21 Absatz 5 anzuzeigen.

Zu 4.2.: 
Gemäß § 27 Abs. 3 i. V. m. § 21 Abs. 2 Geflügelpest-Verordnung ist
Geflügel im Beobachtungsgebiet in geschlossenen Ställen oder unter
einer Schutzvorrichtung zu halten.
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zu 4.3.: 
Gemäß § 27 Abs. 4 Nr. 1 der Geflügelpest-Verordnung ist diese
Maßnahme im Beobachtungsgebiet erforderlich, um einer Weiter-
verbreitung des Erregers der HPAI vorzubeugen.

Zu 4.4: 
Gemäß § 27 Abs. 4 Nr. 3 der Geflügelpest-Verordnung ist diese
Maßnahme im Beobachtungs- gebiet erforderlich, um einer Wei-
terverbreitung des Erregers der HPAI vorzubeugen.

Zu 4.5.: 
Gemäß § 27 Abs. 4 Nr. 4 der Geflügelpest-Verordnung ist diese
Maßnahme im Beobachtungsgebiet erforderlich, um einer Weiter-
verbreitung des Erregers der HPAI vorzubeugen.

Zu 4.6.: 
Gemäß § 27 Abs. 4 Nr. 2 der Geflügelpest-Verordnung sind die auf-
geführten Maßnahmen gemäß § 6 Nr. 2 und 3 der Geflügelpest-
Verordnung unabhängig von der Größe des Bestandes oder einer
sonstigen Vogelhaltung erforderlich, um einer Weiterverbreitung des
Erregers der HPAI vorzubeugen.

Zu 4.7.: 
Gemäß § 27 Abs. 3 i. V. m. § 21 Abs.4 Nr. 5 der Geflügelpestver-
ordnung kann die Jagd auf Federwild im Beobachtungsgebiet unter-
sagt werden, wenn dies aus Gründen der Tierseuchenbekämpfung
erforderlich ist. Aufgrund des verbreiteten Vorkommens des HPAI-
Erregers in der Wildvogelpopulation ist das Risiko einer Weiterver-
breitung des Erregers durch bei der Jagd aufgeschreckte  Wildvögel
sehr hoch, so dass die Behörde diese Maßnahme nach Ausübung
des ihr obliegenden pflichtgemäßen Ermessen unter Abwägung der
bestehenden Interessenlagen verfügt.

Zu 4.8.: 
Gemäß § 27 Abs. 4 Nr. 5 der Geflügelpest-Verordnung ist diese
Maßnahme im Beobachtungsgebiet erforderlich, um einer Weiter-
verbreitung des Erregers der HPAI vorzubeugen.

Zu 5.: 
Ausnahmen von den Schutzmaßnahmen im Beobachtungsgebiet
können vom LÜVA Nordsachsen gemäß den §§ 28 und 29 der Ge -
flügelpestverordnung unter bestimmten Voraussetzungen geneh-
migt werden. Um diese Voraussetzungen prüfen zu können, muss
der Antrag mit den erforderlichen Angaben schriftlich beim LÜVA
Nordsachsen als Genehmigungsbehörde gestellt werden.

Durch die angeordneten Maßnahmen in Ziffer 1 bis 4 der Allge-
meinverfügung wird mithin die Gefahr einer Ein- und Verschleppung
des Erregers und damit das Risiko einer weiteren Gefährdung von
Tierbeständen vermindert. Die getroffenen Maßnahmen zur Bekämp-
fung sind damit gerechtfertigt und erfolgen in der Europäischen
Gemeinschaft nach gleichen Grundsätzen.
Die oben angeordneten Maßnahmen dienen folglich dem überwie-
genden öffentlichen Interesse der Verhinderung einer möglichen
Weiterverbreitung der Seuche.

Der Erlass von Einzelverfügungen ist infolge des großen Adressa-
tenkreises nicht verhältnismäßig. Eine Anhörung der Beteiligten unter-
bleibt gemäß § 28 Abs.2 Nr. 4 VwVfG.

Bei der hochpathogenen Aviären Influenza handelt es sich um eine
hoch ansteckende und anzeigepflichtige Viruserkrankung des Geflü-
gels und anderer Vogelarten, die schnell epidemische Ausmaße
annehmen und damit Tierverluste und große wirtschaftliche Schä-
den zur Folge haben kann.
Die angeordneten Maßnahmen sind somit erforderlich, um den Ein-
trag des Geflügelpestvirus durch infizierte Wildvögel zu minimie-
ren. Die Maßnahmen sind effektiv und führen schnell zu einer hohen
Wirksamkeit hinsichtlich der Verhinderung der Verbreitung des Ge -
flügelpesterregers. Sie werden auch nur im ermittelten Beobach-
tungsgebiet und nicht für das gesamte Kreisgebiet angeordnet.

2.
Die Anordnung der sofortigen Vollziehung in Ziffer 6 dieser Allge-

meinverfügung stützt sich auf § 80 Abs. 2 Nr. 4 Verwaltungs-
gerichtsordnung (VwGO), wonach ein belastender Verwaltungsakt
durch besondere Anordnung für sofort vollziehbar erklärt und damit
die grundsätzliche nach § 80 Abs. 1 VwGO bestehende aufschie-
bende Wirkung von Widerspruch und Klage ausgeschlossenen wer-
den kann.

Ein besonderes öffentliches Interesse an der Anordnung der sofor-
tigenVollziehung ist hier gegeben. Neben mehreren Fällen von hoch-
pathogener aviärer Influenza bei Wildvögeln in Europa und Nord-
deutschland wurde die hochpathogene aviäre Influenza bei einem
Wildvogel im Landkreis Nordsachsen durch den Befund des FLI
nachgewiesen. Demnach zirkuliert das Virus in der Wildvogel -
population. Mit dem Vorliegen eines positiven Befundes bei einem
gehaltenen Vogel, in diesem Falle in einem Gänsebestand, ist der
Eintrag in einen Nutzgeflügelbestand nachgewiesen. Durch eine
weitere Ausbreitung des hochpathogenen Aviären Influenzavirus
besteht unter anderem die Gefahr erheblicher tiergesundheitlicher
wie auch wirtschaftlicher Folgen für weitere Nutzgeflügelbestände.
Deshalb ist dieses bestehende Risiko sofort zu unterbinden.

Beim lnfluenza-A-Virus vom Subtyp H5 handelt es sich um ein hoch-
pathogenes Virus, welches schwere Krankheitsverläufe mit hohen
Todeszahlen in Geflügelbeständen hervorruft. Der Schutz hoher
Rechtsgüter erfordert, wie in diesem Fall, ein Zurückstehen der Indi-
vidualinteressen etwaiger Geflügel- und Tierhalter am Eintritt der
aufschiebenden Wirkung infolge eines eingelegten Rechtsbehelfs.
Das öffentliche Interesse an umgehenden Bekämpfungsmaßnah-
men zum Schutz gegen eine Weiterverbreitung der Seuche über-
wiegt die Interessen einzelner Tierhalter, die Schutzmaßnahmen
nicht einzuhalten.

Ein besonderes öffentliches Interesse an der Anordnung der sofor-
tigen Vollziehung besteht zudem darin, dass es nicht hingenom-
men werden kann, dass aufgrund des Zoonose-Potentials und der
hohen Infektionsgefahr bei einer eventuellen Einlegung eines
Rechtsmittels eine Gefährdung der menschlichen Gesundheit und
die Gefahr der Weiterverbreitung der Seuche gegeben ist, obwohl
grundsätzlich Maßnahmen zur Verhinderung der Ausbreitung ergrif-
fen werden können.
Die Abwägung der Interessen der betroffenen Tierhalter mit dem
besonderen öffentlichen Interesse an einer Bekämpfung des Er-
regers sowie die Verhinderung bzw. Minimierung der Verschleppung
des Erregers ergibt im vorliegenden Fall, dass das öffentliche Inte-
resse an der Verhinderung der Weiterverbreitung der Geflügelpest
auf Menschen sowie andere Tiere oder Bestände die wirtschaft-
lichen Interessen der Eigentümer der von dieser Verfügung erfass-
ten Tiere überwiegt. Die wirtschaftlichen Interessen der Eigentümer
sind durch die Maßnahmen zwar erheblich betroffen, müssen
jedoch hinter die nicht auszuschließende Gefahr der Ansteckung
für viele andere Tiere zurücktreten.

III.
Die Nichterhebung von Kosten beruht auf § 3 Abs. 1 Pkt. 3
SächsVwKG. Diese Amtshandlung wird im öffentlichen Interesse
von Amts wegen vorgenommen.

Delitzsch, den 29. März 2021 

Hochachtungsvoll 

i. A.

Dr. Hüller-Krah 
Sachgebietsleiterin Tiergesundheit, Tierschutz, Tierarzneimittel-
überwachung

Den neuen Boden woll’n wir loben. Für Große und Kleine, für vie-
lerlei Feste, für alle ist er der Beste. Ja, auch zum Toben, für neue

Kloster Marienthal Sornzig –Stiftung Dr. Ludolf
Colditz
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Ev.-Luth. Kirchgemeinde
Oschatzer Land 
Kirchplatz 2, 04758 Oschatz
11. April, Quasimodogeniti
9.00 Uhr Kiebitz, Prädikant Kießling
10.30 Uhr Schweta, Prädikant Kießling

18. April, Miserikordias Domini
9.00 Uhr Börtewitz, Lektorin Franke
10.30 Uhr Gallschütz, Jubelkonfirmation, Pfrn. Krautkrämer
10.30 Uhr Mügeln, Lektorin Franke

25. April, Jubilate
9.00 Uhr Ablaß
10.30 Uhr Schrebitz, Lektorin Mehner / Lektor Zeidler
10.30 Uhr Altmügeln, Pfrn. Krautkrämer

Kirchennachrichten

NNääcchhsstteerr  MMüüggeellnneerr  AAnnzzeeiiggeerr
FFrreeiittaagg,,  2233..  AApprriill  22002211

NNääcchhsstteerr  RReeddaakk��oonnsssscchhlluussss::  
DDoonnnneerrssttaagg,,  1155..  AApprriill  22002211,,  

1122..0000  UUhhrr

HAARSTUDIO  
Dr.-Friedrichs-Straße 44
04769 Mügeln

Telefon: 034362 . 4 43 95

Schönheit ist 
        unsere Leidenschaft.

www.curly-haarstudio.de

: .00 .00 Uhr
: 10. 0 18. 0 Uhr

  
Sa: Nur nach Vereinbarung!

Mo, Di & Do: 8. 0 .00 Uhr
Mi & Fr: 8.00 18.30 Uhr
Sa: 8.00 12.00 Uhr
Sowie nach Vereinbarung

 
Dr.-Friedrichs-Straße 48
04769 Mügeln

Telefon: 034362 . 24 90 21
Mobil: 0177 .  85 70 387

• Ausflugsfahrten       • Oldtimerbus bis 20 Personen
• Flughafentransfer  
• Tagesfahrten
• Vertragspartner aller Krankenkassen
• Kur-, Dialyse- und Krankenkassenfahrten
• Privatkleinbusfahrten bis 8 Personen

Hartmut Jahn
Goethestraße 17 • 04769 Mügeln

Telefon: 034362 - 238937 • Mobil: 0176 - 44481194

Omnibus und Mietwagen

Rufen Sie uns an: 

06074 / 404127
www.mustermann.portas.de
Besuchen Sie unsere 
Studio-Ausstellung: 
PORTAS-Fachbetrieb 
Michael Mustermann GmbH
Marktstraße 20 
48496 Mustern

Neu und modern in meist nur 1 Tag

• Qualität seit 40 Jahren • Ohne Dreck und Lärm • Festpreise

Türen  Haustüren  Treppen  Küchen  Fenster  Decken

Clevere Renovierungslösungen

034324 / 21249
J. Herzog GmbH Renovierungs-
service, Inh. J. Haferkorn
Lindenstraße 9,
04749 Ostrau/OT Rittmitz
Studio auch in Lonnewitz
www.herzog.portas.de

Joachim Rolke Immobilien GmbH Oschatz
Suchen ständig Ein- und Zweifamilien-

häuser und Mehrfamilienhäuser, 
Bauernhöfe, Wochenend- und Baugrund-

stücke in allen Preislagen sowie Landwirtschafts-
flächen, Wald, Wiese – auch verpachtet mit oder

ohne Hofstelle.
Lutherstraße 2a, 04758 Oschatz

Telefon 0 34 35 / 9 02 10 oder oschatz@rolkeimmobilien.de

Garage in Mügeln
zu verkaufen 
oder vermieten

Näheres
unter:

(034362)
44300

Moden und feine Roben – im Frühling, Sommer, Herbst und Win-
ter – für unsere Gäste das Allerbeste!  

Bettina Schubert



JACOB
BESTATTUNGENBestattungshaus

Rauschenbach
Grimmaer Straße 10
04779 Wermsdorf

Wir übernehmen alle Leistungen
im Zusammenhang mit dem Trauerfall

Tel. 034364 /52664 Tag und Nacht

Und meine Seele spannte weit ihre Flügel aus,
Flog durch die stillen Lande, als flöge sie nach Haus.

Joseph von Eichendorff

In diesen besonderen Zeiten danken wir allen, die uns anläßlich des Todes
unserer lieben Mutti, Schwiegermutter, Oma, Uroma, Schwester, Tante
und Cousine, Frau

Anna Bergmann geb. Birr

* 24. 2. 1921 † 5. 3. 2021

ihre Wertschätzung und Anteilnahme in Wort und Schrift sowie mit Blumen und Geldzu-
wendungen zum Ausdruck brachten. Der Abschied konnte nur im kleinen Kreis erfolgen, aber
in Gedanken wart Ihr – die Ihr gerne mit dabei gewesen wäret – bei uns.

Unserer besonderer Dank gilt Herrn Dr. Reichert mit seinem Praxisteam und demAWO Senio-
renzentrum Mügeln für die jahrelange Betreuung. Herzlich danken möchten wir auch Frau
Pfarrerin Krautkrämer für die tröstenden Worte sowie Frau Schiel und dem Trompeter für die
würdige musikalische Umrahmung beim Abschied. Dem Bestattungshaus Katscher danken wir
für die umsichtige Begleitung, und der Gärtnerei Schmalz für die liebevolle Ausgestaltung der
Blumenarrangements.

In Liebe und Dankbarkeit
Ihre Tochter Christine mit Ludwig
Ihre Enkelinnen Susan und Ina mit Familien
Im Namen aller Angehörigen Glossen und Mahlow, im März 2021


